
 
 

Aufnahmeantrag 

 

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim „Faschings Club Thüngersheim – FCT“ und erkenne die 
Satzung an. (Die Satzung kann auf www.faschingsclub.com eingesehen werden) 

 

Mitglieds-Nr.: ______________ 
 

Name: ___________________________________ Vorname: ___________________________________ 
 

Geb.-Datum: ___________________________ 
 

Straße/Nr.: _________________________________________________________________________________ 
 

PLZ / Ort: __________________________________________________________________________________ 
 

Telefon: __________________________________ Mobil: ___________________________________________ 
 

E-Mail: _____________________________________________________________________________________ 
 
Familienmitglieder: 
 

Name: _____________________ Vorname: ______________________ Geb.-Datum: _____________________ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Name: _____________________ Vorname: ______________________ Geb.-Datum: _____________________ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Name: _____________________ Vorname: ______________________ Geb.-Datum: _____________________ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Name: _____________________ Vorname: ______________________ Geb.-Datum: _____________________ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Name: _____________________ Vorname: ______________________ Geb.-Datum: _____________________ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Jahresbeitrag für (zutreffendes ankreuzen) 

□  Jugendliche 15,- EUR // □  Erwachsene 25,- EUR // □  Familienbeitrag (bis 18 Jahre inkl.) 50,- EUR 
Als Familie zählt: 2 Partner inkl. Kind(er) unter 18 Jahren 

Jugendliche ab Volljährigkeit sind nicht mehr im Familienbeitrag enthalten. 
 

□  Die Ausführungen zum Datenschutz / Persönlichkeitsrechte wurden zur Kenntnis genommen. 
 

Gleichzeitig ermächtige ich den „Faschings Club Thüngersheim – FCT“ mit der Gläubiger-Identifikationsnummer 

DE05ZZZ00000285253, den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag bei Fälligkeit (18.04. jeden Jahres) zu Lasten meines 
Kontos einzubeziehen. (Diese Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden.) 
 
IBAN: __________________________________________________________________________   

 
BIC: __________________________________________ Name der Bank: ______________________________________________  
 
Kontoinhaber: ________________________________________ 
 
 
__________________________________________    ____________________________________________ 
  Datum        Unterschrift 
        (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

http://www.faschingsclub.com/


Faschings Club Thüngersheim e. V. 

 

 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelan-

gaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 

(EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise 

im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitglie-

derdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern (Festnetz und Funk), sowie E-

Mail-Adresse, Geburtsdatum und Funktion(en) im Verein. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine 

Mitgliedsnummer zugeordnet. 

 

(2) Als Mitglied des Fastnacht Verband Franken, Bund Deutscher Karneval, Kreis-Jugendrings, 

LkT Bayern, Landestanzsportverband Bayern (LTVB), Deutschen Tanzsport Verband (DTV) und 

des Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) und evtl. zukünftiger Verbände, ist der Verein 

verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden an diese 

z.B. Namen und Alter der Mitglieder, Namen der Vereinsleitungsmitglieder mit Funktion, An-

schrift, Telefonnummern und Email-Adresse. 

 

(3) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder 

seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder 

Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner 

Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein, etc.) an das zu- 

ständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Emp-

fänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet. 

 

(4) Im Zusammenhang mit der Förderung des karnevalistischen Brauchtums, sowie sonstigen 

satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos 

seiner Mitglieder u.a. in seiner Vereinszeitung, Vereinsflyer, am schwarzen Brett, sowie auf seiner 

Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien, sowie 

elektronische Medien. Dies betrifft insbesondere Teilnehmerlisten, Namenslisten der einzelnen 

Garden, Ergebnisse, Wahlergebnisse, sowie bei sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen anwe-

sende Vereinsleitungsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung/Übermittlung 

von Daten beschränkt sich hierbei auf Namen, Vereins- und Gruppenzugehörigkeit, Funktion im 

Verein und - soweit aus sportlichen Gründen (z.B. Einteilung in Altersklassen) erforderlich - Alter 

oder Geburtsjahrgang. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber der Vereinsleitung der Veröffentli-

chung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die 

Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. 

 

(5) In seiner Vereinszeitung, Vereinsflyern, am schwarzen Brett, sowie auf seiner Homepage be-

richtet der Verein auch evtl. über Ehrungen, Jubiläum, Hochzeit, Geburt, besondere Erfolge und 

Ereignisse, sowie Geburtstage seiner Mitglieder. Hierbei können Fotos von Mitgliedern und fol-

gende personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden: Name, Vereinszugehörigkeit und 

Dauer, Funktion im Verein und – soweit erforderlich - Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag. 

Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein - unter Meldung von Namen, Funktion im 



Verein, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer - auch an andere Print- und Telemedien sowie 

elektronische Medien übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffe-

ne Mitglied jederzeit gegenüber der Vereinsleitung der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzel-

fotos, sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widerspre-

chen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung / 

Übermittlung in diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Wider-

spruch erfolgen kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentli-

chung/Übermittlung. Andernfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des widersprechen-

den Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen / Übermittlun-

gen. 

 

(6) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Funktionsträger des Ver-

eins, herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kennt-

nisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung 

seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie 

der notwendigen Daten gegen schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und 

sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden und die erhaltenen Daten, so bald 

deren Zweck erfüllt ist, zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden. Mitgliedern der einzelnen 

Altersgruppen können Telefonlisten, bzw. Adresslisten, unter Angabe von Namen, Adresse, Ge-

burtsdatum, Telefonnummer und EMail-Adresse zur besseren Kommunikation untereinander 

ausgehändigt werden. 

 

(7) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

(insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 

deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sper-

rung seiner Daten. 

 

(8) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen 

die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nut-

zung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine ander-

weitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Daten-

verarbeitung oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus ge-

setzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist 

nicht statthaft. 

 


